
Belehrung für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen 
 

Ich bin über die Belehrungsinhalte 
 

□ gem. §§ 42,43 IfSG (4.2.4 aus dem Leitfaden für die kath. Tageseinrichtungen für Kinder 

in der Erzdiözese Freiburg)   [alle zwei Jahre] 
 

□ gem. § 34 IfSG (4.2.4 aus dem Leitfaden für die kath. Tageseinrichtungen für Kinder in 

der Erzdiözese Freiburg)    [alle zwei Jahre] 
 

□ bzgl. des Verhaltens bei Unfällen (Merkblatt der GUV „Maßnahmen nach Eintritt eines 

Unfalls“) mit Kenntnisnahme der Durchgangsärzte  [jährlich]   
 

□ Verhalten im Brandfall/Brandschutz [jährlich]   

 

□ Gefährdungsbeurteilung Schwangerschaft [jährlich]   

 

□ über Händehygiene und Hautschutz [jährlich]   

 

□ bzgl. Datenschutz [jährlich]   

 
belehrt worden. 
 

 

Datum beschäftigte 
Person 

Geburtsdatum Unterschrift der 
beschäftigten 
Person 

Unterschrift des 
Arbeitgebers 
oder Vertreters 
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